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Zum Erhalt der medizinischen Grundversorgung braucht es neue Modelle in der Ärzteausbil-
dung und eine Neuevaluation des Numerus clausus 
 
1. Der Regierungsrat wird beauftragt, zusammen mit der Universität Bern und den Spitälern neue 

Modelle in der Ärzteausbildung auszuarbeiten, die dem Ärztemangel in der medizinischen 
Grundversorgung entgegenwirken. Dazu gehören die Neuevaluation des Numerus clausus, die 
Festlegung bzw. Erhöhung der Anzahl Studienplätze in Humanmedizin sowie auch eine Vorga-
be, wie viele und welche Fachärzte in Zukunft benötigt werden und somit durch die Universität 
und die Spitäler aus- und weitergebildet werden sollen. 

2. Es sind zudem Anreize auszuarbeiten, damit sich mehr zukünftige Ärztinnen und Ärzte während 
des Studiums für eine Karriere als Hausärztin und Hausarzt entscheiden.  

3. Entsprechende Änderungen im Universitätsgesetz sind vorzunehmen und die Universität mit den 
entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten. 

Begründung: 
Der zunehmende Mangel von Ärztinnen und Ärzten in der Hausarztmedizin ist unbestritten und ver-
langt Massnahmen bereits auf Stufe der universitären Ausbildung. Da die Erhöhung der Studien-
plätze in Humanmedizin den Nachwuchs in der Hausarztmedizin alleine nicht sichern kann, erfor-
dert es zusätzliche Anpassungen am Medizinstudium, damit mehr Studentinnen und Studenten 
nach Studienabschluss die Weiterbildung in diesem Fachbereich auch wirklich aufnehmen. Viele 
der frei praktizierenden Grundversorger gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand, Nachfol-
ger sind dringend notwendig. Zudem wird die Rekrutierung von deutschen Ärztinnen und Ärzten 
immer schwieriger. Ein drohender Mangel von Fachärzten in anderen Fachbereichen soll ebenso in 
die Überlegungen mit aufgenommen werden.  
Der Numerus clausus wurde vor vielen Jahren auf Grund eines Ärzteüberschusses eingeführt. Ak-
tuell besteht jedoch in einzelnen medizinischen Fachbereichen ein Ärztemangel. Die mittlerweile 
angebotenen kommerziellen Trainingsseminare machen den Selektionsprozess mit dem Numerus 
clausus zudem fragwürdig, da anders als zum Beispiel eine Fahrprüfung eben gerade nicht Erlern-
tes oder Antrainiertes geprüft werden sollte, sondern die grundsätzliche Eignung eines Arztanwär-
ters als Arzt erfolgreich tätig zu sein.  
Die welschen Universitäten Genf, Lausanne und Neuenburg verzichten ganz darauf. Die Selektion 
erfolgt dort in den ersten Semestern. 
 
Antwort des Regierungsrats 
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Der Regierungsrat nimmt zu den einzelnen Ziffern der Motion wie folgt Stellung: 
1. Neue Modelle in der Ärzteausbildung, Neuevaluation des Numerus Clausus, Erhöhung der An-

zahl Studienplätze in Humanmedizin, Vorgabe der Anzahl und der Art der Fachärzte 
 1 a Neue Modelle in der Ärzteausbildung 
Der Motionär will den Regierungsrat beauftragen, zusammen mit der Universität Bern und den Spi-
tälern neue Modelle in der Ärzteausbildung auszuarbeiten, die dem Ärztemangel in der medizini-
schen Grundversorgung entgegenwirken.  
Der Regierungsrat teilt die Ansicht des Motionärs, dass neue Modelle in der ärztlichen Grundver-
sorgung entwickelt werden müssen. Auf kantonaler Ebene ist der Handlungsspielraum indessen 
sehr begrenzt und es muss aus der Sicht des Regierungsrates ein gesamtschweizerischer Ansatz 
gewählt werden. Die Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt ist im Bundesgesetz über die Medizinal-
berufe (MedBG) massgeblich geregelt. Zudem erfolgt die Ausbildung in zwei Teilen: Neben der uni-
versitären Ausbildung bis zum Staatsexamen ist vor allem die fachärztliche Weiterbildung die für 
den Berufseinstieg entscheidende Ausbildung. Letztere liegt im Verantwortungsbereich der in der 
FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum) zusammengefassten Fachverbände.  
Neue Ausbildungsmodelle sind allerdings nur ein Element, um einem möglichen Ärztemangel in der 
medizinischen Grundversorgung entgegenzuwirken. Für die Berufswahl, die Wahl der Spezialisie-
rung innerhalb der medizinischen Berufe sowie für den Verbleib im Beruf sind zahlreiche weitere 
Faktoren relevant, beispielsweise Image und Status des Berufsstandes, Arbeitszeiten und Verein-
barkeit mit Familienaufgaben, der Arbeitsort oder die Entlohnung.  
Im Mai 2014 wurde der Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung (Direkter Gegen-
entwurf zur Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin») angenommen: Der Bund kann nun einheitliche 
Anforderungen für die Abschlüsse der Gesundheitsfachpersonen festlegen und gezielt auf deren 
Aus- und Weiterbildung Einfluss nehmen. Zudem kann er im Bedarfsfall für die ganze Schweiz ein-
heitliche Regeln für die Berufsausübung erlassen. Der neue Verfassungsartikel gibt dem Bund aus-
serdem den Auftrag, die Leistungen der Hausärztinnen und Hausärzte angemessen abzugelten. In 
der Folge wurden auf Bundesebene verschiedene Massnahmen getroffen, um die Hausarztmedizin 
zu stärken (Anpassung des Medizinalberufegesetzes, Anpassung der TARMED-Tarife). Der Regie-
rungsrat ist zuversichtlich, dass durch diese Massnahmen die Attraktivität der entsprechenden Be-
rufe in der ärztlichen Grundversorgung erhöht werden kann. 
Bezüglich der Ausbildung ist auf gesamtschweizerischer Ebene die Diskussion über eine Erneue-
rung der universitären Ärzteausbildung im Gange. Die Schweizerische Universitätskonferenz (SUK) 
wurde 2010 beauftragt, die bevorstehenden Herausforderungen im Bereich der universitären Ärzte-
ausbildung unter dem Gesichtspunkt der Bildungspolitik zu prüfen. Ein erster Bericht der SUK liegt 
vor, wird aber von den zahlreichen Akteuren noch sehr kontrovers diskutiert. Mittlerweile wurden die 
Aufgaben der SUK in den Rahmen der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK) überführt. Die-
ses gemeinsame Organ von Bund und Kantonen, in welchem Bern durch den Erziehungsdirektor 
vertreten ist, wird der Frage der Ärzteausbildung bei der Ausarbeitung der «Botschaft über die För-
derung von Bildung, Forschung und Innovation 2017–2020» (BFI-Botschaft 2017–2020) besondere 
Priorität beimessen. 
1 b Neuevaluation des Numerus Clausus  
Die Einführung der Zulassungsbeschränkungen war keine Massnahme zur Regelung der Ärztedich-
te, sondern eine Massnahme zur Sicherung der Ausbildungsqualität. Für das Medizinstudium sind 
namentlich Ausbildungslabors sowie Plätze für die klinische Praxisausbildung erforderlich. Die Qua-
lität der Ausbildung ist nur zu gewährleisten, indem diese Ausbildungsplätze für alle Studierenden 
zur Verfügung gestellt werden. Der Regierungsrat hat sich daher wiederholt für eine Beibehaltung 
der Studienplatzbeschränkung für das Medizinstudium ausgesprochen und hält an dieser Beurtei-
lung fest. Selbst bei einer markanten Aufstockung der Anzahl Studienplätze in Humanmedizin dürfte 
es kaum realistisch sein, ohne Studienplatzbeschränkung die Qualität zu gewährleisten.  
In diesem Rahmen hält der Regierungsrat den heute praktizierten Eignungstest EMS (Eignungs-
tests für das Medizinstudium) nach wie vor für den besten Weg, um die rechtsgleiche Behandlung 
aller Studienanwärterinnen und Studienanwärter gewährleisten zu können. Der Test prüft die Befä-
higung der Studienanwärterinnen und Studienanwärter, erfolgreich ein Medizinstudium zu absolvie-
ren. Seit der Einführung des EMS hat an den vier Universitäten, welche ihn für die Studienplatzzu-
teilung anwenden, die Quote der Studienmisserfolge deutlich abgenommen. Der Test macht dem-
nach eine gültige Aussage über das Potential zum Studienerfolg. Vgl. dazu im Übrigen die ausführ-
liche Antwort des Regierungsrates auf die Motion 041-2013 (Blaser, SP).  
1 c Erhöhung der Anzahl Studienplätze in Humanmedizin  
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Der Motionär verlangt zudem in Ziffer 1 der Motion eine Festlegung bzw. Erhöhung der Anzahl Stu-
dienplätze in Humanmedizin.  
An den fünf Medizinischen Fakultäten der Schweiz, die eine vollständige Ausbildung in Humanme-
dizin anbieten (Basel, Bern, Zürich, Genf, Lausanne) wurden die Ausbildungskapazitäten seit 2006 
mehrfach gesteigert. Die Universitäten mit Zulassungsbeschränkung haben ihre Studienplatzkapazi-
täten seit 2006 bis zum Jahr 2014 um 31 Prozent (von 546 auf 713 Studienplätze im 2013/2014) 
erhöht, wobei für das Studienjahr 2014/2015 von einigen Universitäten eine weitere Erhöhung vor-
genommen wurde. Die Zahl der erteilten Diplome in Humanmedizin steigt gesamtschweizerisch 
bereits. Wurden 2006 insgesamt 611 Diplome in Humanmedizin verliehen, waren es gemäss Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) im Jahr 2014 bereits 861. 
Auch der Kanton Bern hat einen namhaften Beitrag zur Erhöhung der Aufnahmekapazitäten geleis-
tet. An der Universität Bern wurde die Anzahl der Ausbildungsplätze des ersten Studienjahres ge-
samthaft von ursprünglich 125 auf 220 (+76 Prozent) und diejenige der Klinikplätze von 160 auf 200 
(+ 25 Prozent) erhöht.  
Für die letzte Aufstockung auf das Studienjahr 2014/15 hin (um 40 Studienplätze) tätigte die Univer-
sität einmalige Investitionen von 0,7 Mio. Franken. Zudem rechnet sie ab dem Jahr 2017 mit wie-
derkehrenden Kosten von 2,7 Mio. Franken, wenn der Vollausbau abgeschlossen ist.  
Eine weitere Erhöhung der Anzahl Studienplätze an der Universität Bern ist heute schon allein we-
gen der begrenzten Klinikplätze nicht möglich. Hier müssten Lösungen gefunden werden. Es müss-
ten beispielsweise zusätzliche Klinikplätze in anderen Kantonen eingekauft werden. Der finanzielle 
Zusatzaufwand für eine weitere Erhöhung der Ausbildungsplätze wäre zudem aufgrund der Skalen-
effekte sehr hoch und der entsprechende Betrag (in zweistelliger Millionenhöhe) müsste an anderer 
Stelle im Kanton eingespart werden, was zu zahlreichen weiteren Schwierigkeiten führt. 
Die Kantone mit einer Medizinischen Fakultät, auch der Kanton Bern, haben sich angesichts ihrer 
bereits geleisteten grossen Anstrengungen zur Erhöhung der Ausbildungskapazitäten in einem Brief 
an den Bundesrat gewandt. Sofern auf Bundesebene eine weitere Erhöhung der Ausbildungskapa-
zitäten gefordert wird, muss sich der Bund finanziell an den Kosten beteiligen. In diesem Rahmen 
hat sich der Bundesrat dafür ausgesprochen, das Thema «Konsolidierung und Ausbau von Lehre 
und Forschung in der Humanmedizin» schwerpunktmässig in die BFI-Botschaft 2017–2020 aufzu-
nehmen. Es wird auf Bundesebene insbesondere darum gehen, die Universitäten in ihrer Priorisie-
rung der Lehre weiter zu unterstützen. Dabei prüft der Bundesrat die Möglichkeit von anreizorien-
tierten Mitteln über projektgebundene Beiträge. Die Diskussion zu diesem Thema wurde im Rah-
men der ersten Sitzung der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK) am 26. Februar 2015 be-
gonnen. Der Austausch soll in den nächsten Monaten in den verschiedenen Gremien der SHK 
(Präsidium, Fachkonferenz, Hochschulrat) weitergeführt und vertieft werden. Vorgesehen ist auch 
die Einsetzung eines Ausschusses Medizin der SHK, welcher die Akteure des Bildungswesens und 
des Gesundheitswesens bei der Lösungssuche zusammenführen soll. 
Gleichzeitig besteht zwischen Bund und Kantonen grundsätzlich Einigkeit, dass es nicht genügt, 
dem Ärztemangel alleine mit einer Erhöhung der Anzahl Studienplätze zu begegnen. Es braucht 
eine gesamtheitliche Herangehensweise, die neben den Ausbildungsplätzen für die Medizin auch 
weitere Elemente einbezieht, so etwa die bessere Ausschöpfung des ausgebildeten Fachkräftepo-
tentials im Gesundheitswesen und die Erhöhung der Produktivität im Gesundheitssektor. 
1 d Vorgabe, wie viele und welche Fachärzte in Zukunft benötigt werden und somit durch die Uni-

versität und die Spitäler aus- und weitergebildet werden sollen 
Der Regierungsrat spricht sich zum aktuellen Zeitpunkt gegen Vorgaben über die Anzahl und Art 
der Fachärztinnen und Fachärzte aus, die an der Universität ausgebildet werden sollen und An-
schliessend eine Weiterbildung absolvieren dürfen. Er verweist zur Begründung auf seine Ausfüh-
rungen zur Entwicklung neuer Modelle in der ärztlichen Grundversorgung (Ziffer 1 a). 
2. Anreize, damit sich mehr zukünftige Ärztinnen und Ärzte während des Studiums für eine Karriere 

als Hausärztin und Hausarzt entscheiden  
Die Universität Bern hat bereits massgebliche Anreize geschaffen, um den entsprechenden Beruf 
zu stärken: Bereits im Jahr 2007 wurde durch die Medizinische Fakultät zusammen mit dem Berner 
Institut für Hausarztmedizin ein Hausarzt-Lehrsystem eingeführt. Bereits ab dem 1. Studienjahr fin-
den obligatorische Praktika in Hausarztpraxen statt. Im ersten bis dritten Studienjahr sind gesamt-
haft 12 Arbeitstage in einer Hausarztpraxis zu absolvieren, im vierten Studienjahr 15 Arbeitstage. 
Das Hausarzt-Lehrsystem erstreckt sich über die Studienjahre 1 bis 4 (Bachelorstudium und erstes 
Jahr Masterstudium). Ziel ist der kontinuierliche Kontakt zu einer Lehrärztin oder einem Lehrarzt, 
um das Interesse der Studierenden an der Grundversorgung zu fördern. Auch soll dadurch eine 
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Mentorbeziehung zu einer Hausärztin oder einem Hausarzt ermöglicht werden. Im 6. Studienjahr 
kann fakultativ ein weiteres Praktikum in einer Hausarztpraxis absolviert werden, das ein bis drei 
Monate dauert. Im Dezember 2014 hat die Universität Bern zudem eine Professur für Hausarztme-
dizin geschaffen, die am Institut für Hausarztmedizin angesiedelt ist. Mit dieser Professur soll die 
Hausarztmedizin in Bern akademisch besser verankert sowie die Lehre und patientenzentrierte kli-
nische Forschung auf internationalem Niveau gestärkt werden. Damit soll das Fundament der 
Hausarztmedizin weiter gefestigt und die Attraktivität dieses Berufes – gerade mit Blick auf den 
Hausarztmangel – für werdende Ärztinnen und Ärzte erhöht werden.  
Aufgrund dieser vorbildlichen Ausgangslage für den Kanton Bern möchte der Regierungsrat zu-
nächst die weiteren Entwicklungen auf Bundesebene abwarten, bevor er weitere Anreize in die We-
ge leitet. 
3. Entsprechende Änderungen im Universitätsgesetz, Ausstattung der Universität mit den entspre-

chenden finanziellen Mitteln 
Schliesslich fordert der Motionär in Ziffer 3 der Motion eine Änderung des Universitätsgesetzes und 
die Ausstattung der Universität mit den entsprechenden finanziellen Mitteln. 
Eine Änderung des Universitätsgesetzes ist aus der Sicht des Regierungsrates insofern 
abzulehnen, als eine Abkehr von den Zulassungsbeschränkungen für das Medizinstudium aufgrund 
der heutigen Ausgangslage nicht empfohlen werden kann.  
Eine Ausstattung der Universität mit zusätzlichen finanziellen Mitteln zur Ausbildung von 
zusätzlichen Studierenden ist aufgrund der Finanzlage des Kantons nicht ohne weiteres möglich 
und wäre im Lichte der gesamtschweizerischen Bestrebungen verfrüht. 
Der Regierungsrat empfiehlt daher die Ablehnung der Motion. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Punktweise beschlossen 
Ziffer 1: Ablehnung 
Ziffer 2: Annahme und gleichzeit. Abschreibung 
Ziffer 3: Ablehnung 
 
Präsident. Wir kommen nun zur ersten Motion bei den Geschäften der Erziehungsdirektion. Sie 
trägt den Titel «Zum Erhalt der medizinischen Grundversorgung braucht es neue Modelle in der 
Ärzteausbildung und eine Neuevaluation des Numerus Clausus». Es gibt drei Ziffern. Der Regie-
rungsrat beantragt, die Ziffern 1 und 3 abzulehnen und die Ziffer 2 anzunehmen und gleichzeitig 
abzuschreiben. Wir führen eine freie Debatte. Zuerst hat der Motionär das Wort. 
 
Hans-Peter Kohler, Spiegel b. Bern (FDP). Ich bin etwas enttäuscht von der Antwort des Regie-
rungsrats. Ich komme zuerst zum Punkt 1 meines Vorstosses. Der Regierungsrat teilt zwar meine 
Ansicht, dass neue Modelle in der ärztlichen Grundversorgung entwickelt werden müssen. Doch er 
spielt den Ball direkt zum Bund weiter mit dem Hinweis auf das Bundesgesetz über die Medizinalbe-
rufe. Dann spielt er den Ball auch noch weiter zur schweizerischen Ärztegesellschaft FMH, die sich 
jedoch nur mit Weiterbildungen beschäftigt. Allerdings spreche ich in meinem Vorstoss ganz klar 
von der Ausbildung, genauer vom Medizinstudium. Hier möchte ich den Hebel ansetzen, und nicht 
erst bei der Weiterbildung nach dem Studium. In der Ausbildung der Ärzte sind neue Modelle ge-
fragt, hier müssen wir ansetzen. Da hat der Kanton sicher auch einen Spielraum, den man ausnüt-
zen soll. 
Hier setzt meine Motion an: Es braucht mehr Innovation und bessere Anreizsysteme, sodass die 
Studenten bereits während des nicht ganz billigen Medizinstudiums vermehrt Interesse an Fachbe-
reichen entwickeln, in denen ein Mangel herrscht oder zumindest droht. Der Numerus Clausus wird 
nicht nur im Kanton Bern in Frage gestellt, da dieser Eignungstest kaum die Befähigung von jeman-
dem testet, ein guter Arzt zu werden. Zudem gibt es immer wieder peinliche Pannen, bei denen 
ganze Prüfungsfragensets an die Öffentlichkeit gelangen. Das ist ungut. Betreffend Numerus Clau-
sus widerspreche ich dem Regierungsrat: Es handelt sich hierbei um eine Zulassungsbeschrän-
kung, nicht mehr und nicht weniger. Sonst würden die Universitäten Genf und Lausanne, die keinen 
Numerus Clausus kennen, schlechtere Ärzte produzieren, was sicher nicht der Fall ist. Dort werden 
die Studenten eben im Verlauf des Studiums durch Prüfungen selektioniert und nicht durch Denk-
sportaufgaben wie beim Numerus Clausus. Sehen Sie sich doch einmal die Testfragen an, und ver-
suchen Sie sie zu lösen. Doch die alleinige Forderung nach der Abschaffung des Numerus Clausus 
wäre natürlich nicht zielführend. Deshalb fordere ich auch, dass die Neuevaluation des Numerus 
Clausus gemeinsam mit neuen Modellen in der ärztlichen Ausbildung angeschaut wird. 
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Zu Punkt 2 betreffend Anreize: Ich bezweifle nicht, dass es bereits gewisse Anreize während des 
Studiums gibt und man beispielsweise versucht, den Studierenden den Beruf des Hausarztes 
schmackhaft zu machen. Doch die Entwicklung dieser Anreizsysteme steht erst am Anfang, da 
kann man noch viel mehr tun. Die Uni Bern könnte auch eine Vorreiterrolle spielen. Ich könnte mir 
zum Beispiel vorstellen, dass man bestimmte Studienplätze, die ohne Numerus Clausus zur Verfü-
gung stehen, explizit für zukünftige Hausärzte reserviert. Doch es gäbe noch andere Ansätze. Die 
Professur für Hausarztmedizin kann bestimmt mithelfen, dieses Problem zu lösen, aber alleine kann 
sie es sicher nicht. Deshalb kann man aus meiner Sicht den Punkt 2 auch nicht gleichzeitig ab-
schreiben. Zum letzten Punkt: Je nach Entwicklung des Anreizsystems fallen die Kosten vielleicht 
gar nicht so hoch aus. Das muss man noch anschauen. Ich bitte Sie, meinen Vorstoss zu unterstüt-
zen. Neue Modelle in der Ärzteausbildung sind dringend gefragt, und die Neuevaluation des immer 
stärker umstrittenen Numerus Clausus ist auch fällig. 
 
Präsident. Wir kommen nun zu den Fraktionssprechenden. 
 
Franziska Schöni-Affolter, Bremgarten (glp). Lieber Hans-Peter, bei der Erhaltung der Grundver-
sorgung bin ich mit dir noch einig, doch diese Einigkeit ist bald zu Ende. Ich habe Mühe damit, der 
Überlegung zu folgen, dass man mehr Hausärzte erhält, indem man beim Numerus Clausus her-
umschraubt. Der Numerus Clausus ist ein Eignungstest, bei dem man die Konzentrationsfähigkeit 
prüft, was für einen Arzt wichtig ist. Auch logisches Denken und Erinnerungsvermögen sind in die-
sem Beruf zentral. Das Ziel besteht darin, die optimalen Leute für dieses Studium zu erhalten, denn 
das Studium ist, wie du selber erwähnt hast, recht teuer. Meine Ausbildung hat zum Beispiel min-
destens eine halbe Million Franken gekostet. Ich bin selbst erschrocken, als ich dies erfahren habe. 
Dann müssen wir doch dafür sorgen, dass wir diese finanziellen Mittel richtig einsetzen. 
Im ersten Punkt werden zudem Aus- und Weiterbildung miteinander vermischt. Die Weiterbildung 
erfolgt nach den ersten sechs Jahren, in denen man eine Grundausbildung erhalten hat. Nach Ab-
schluss des Studiums entscheidet jeder Absolvent, in welche Richtung er gehen und ob er zum Bei-
spiel Hausarzt, Chirurg oder Psychiater werden will. Du willst nun diesen Entscheid an eine Stelle 
vorverlegen, an der man dafür noch nicht reif ist. Dann zum Argument, in Lausanne und Genf könne 
man ohne Numerus Clausus studieren: Interessanterweise hatten diese beiden Unis den geringsten 
zusätzlichen Zulauf, obwohl sie keine Zulassungsbeschränkung haben. Bern, Zürich, Basel und 
Freiburg hatten viermal so viele Anmeldungen, Lausanne und Genf hingegen nur zwei Mal soviele. 
Somit kann dies nicht so entscheidend sein. Die Leute haben keine Angst vor dem Numerus Clau-
sus. Deshalb habe ich mit diesem Argument Mühe. Diese Statistiken sind im Internet abrufbar. Hin-
zu kommt, dass es nicht so lustig ist, in Lausanne und Genf die ersten zwei Jahre des Medizinstu-
diums zu absolvieren. Es herrscht ein darwinistischer Selektionsdruck. Die Studierenden decken 
ihre Lösungen ab, damit der Nachbar sie nicht anschauen kann, da die Prüfungen über das Fort-
kommen entscheiden. 
Zu Punkt 2: Du willst die zukünftigen Hausärzte schon während des Studiums speziell ausbilden. 
Für mich ist Hausarzt ein spezieller Beruf. Der Hausarzt muss entscheiden, in welche Richtung die 
Behandlung weitergehen soll, was er selber behandeln kann und was er besser weitergibt. Dafür 
braucht ein Hausarzt eine breite Grundausbildung. Deshalb kann man sich nicht schon in den ers-
ten sechs Jahren auf diese Ausrichtung festlegen. Man kann sie den Studierenden höchstens 
schmackhaft machen, was die Uni seit Jahren bereits tut. Wir können dem Regierungsrat hier 
durchaus folgen und diesen Punkt abschreiben. Zu Punkt 3: Die Universitätsgesetze sollen geän-
dert werden. Mit einem relativ grossen Aufwand kann man lediglich ein paar Studenten mehr aus-
bilden, wenn man bedenkt, wie teuer ein solches Studium ist. Ich kann die Regierung auch verste-
hen, die dies ablehnt. Ein Postulat könnten wir allenfalls noch einigermassen mittragen, wobei die-
ses dann einfach schubladisiert würde. Das wäre okay, denn es betrifft nicht unsere Flughöhe. 
Punkt 2 können wir annehmen und abschreiben. 
Nochmals zu den Punkten 1 und 3: Ich finde, die Regierung hat sehr ausführlich auf diese Punkte 
geantwortet. Ich beantrage, dass wir die Punkte 1 und 3, falls sie als Postulat angenommen würden, 
ebenfalls abschreiben. Punkt 1 ist nicht unsere Flughöhe, da können wir ohnehin nichts tun; der 
FMH bewegt sich auf eidgenössischer Ebene. Punkt 3 ist dem Kanton finanziell nicht zuzumuten. 
Ich bitte Sie, diese Punkte, wenn gewandelt und angenommen, direkt abzuschreiben. 
 
Vizepräsident Carlos Reinhard übernimmt den Vorsitz. 
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Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Ich habe diesen Eventualantrag zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
Anita Luginbühl-Bachmann, Krattigen (BDP). Die BDP möchte die Grundausbildung und die 
Weiterbildung nicht voneinander losgelöst anschauen. Im Interview mit dem FMH-Präsidenten Jürg 
Schlup im Magazin «Politik und Patient» steht die fette Schlagzeile: «Wir bieten zu wenig Medizin-
studienplätze an.» Weiter steht: «In der Medizin gibt es keinen Mangel an Bewerbern, sondern zu 
wenig Ausbildungsplätze.» Der Bund will deshalb 100 Millionen in zusätzliche Studienplätze inves-
tieren. Sie haben auch gehört, dass die CVP-Nationalrätin Ruth Humbel den Numerus Clausus ab-
schaffen will. Das Neuste konnten wir letzte Woche lesen: An der ETH Zürich wird nun auch ein 
Bachelor-Studiengang in Medizin angeboten. Nach dem erfolgreichen Absolvieren dieses Studien-
gangs soll man dazu qualifiziert sein, ein Medizinstudium an einer der Partneruniversitäten aufzu-
nehmen. Es handelt sich dabei nicht um eine Ausbildung für die medizinische Grundversorgung. 
Stattdessen sollen Schwerpunkfächer wie zum Beispiel molekulare Gesundheitswissenschaften 
oder Genetik angeboten werden. Die Zulassung zu diesem Bachelor-Studiengang soll mittels Nu-
merus Clausus beschränkt werden, denn man befürchtet, « [R] dass alle, die keinen Platz an einer 
anderen Uni erhalten haben, unter Umständen vor den Türen der ETH stehen». 
Die Motion nimmt ein wichtiges Thema auf, welches sowohl im Bundesparlament wie auch an ande-
ren Hochschulen diskutiert wird. Es ist somit kein rein bernisches Anliegen. Für die BDP zeigt sich, 
dass es nicht nur um ein bildungspolitisches, sondern auch um ein gesellschaftspolitisches Thema 
geht. Es gab Zeiten, da war das Ziel, Arzt zu werden, direkt mit der Eröffnung einer Arztpraxis ver-
bunden. Meist handelte es sich dabei um eine Hausarztpraxis. Das ist wohl schon etwas länger her. 
Doch ich kenne noch folgende Situation: Der Hausarzt hatte ein gutes Einkommen, und das Haus 
mit der integrierten Praxis war meist auch eines der schöneren im Dorf. Mit der Weiterentwicklung 
von Forschung und Lehre und dem gesellschaftlich bedingten Streben nach mehr, wozu auch das 
Mehr-Verdienen gehört, hat sich die Situation in Richtung Spezialisierung verändert. Dabei kann 
einerseits mehr verdient werden. Anderseits besteht eher die Gelegenheit, im städtischen Raum in 
Spitälern und Spezialpraxen zu arbeiten, wo man mehr oder weniger geregelte Arbeitszeiten ge-
niesst. 
Der Hausarzt, der letztlich für die medizinische Grundversorgung zuständig ist, hat seine Praxis im 
ländlichen Raum. Wir alle hier wissen, dass die Bereitschaft der jungen Ärztinnen und Ärzte, diesen 
Schritt zu machen, tendenziell abnimmt. Somit ist die aktuelle Situation auch zu einem Teil gesell-
schaftlich bedingt. Wir haben das Problem zwar erkannt, aber noch nicht gelöst. Punkt 1 dieser Mo-
tion ist vollgepackt mit guten Ansätzen, um diesem Hausarztmangel entgegenzuwirken und eine 
Problemlösung zu finden. Es soll bereits während der Grundausbildung angesetzt werden. Das 
können wir befürworten. In den vielen umfangreichen Anliegen, die in diesem Punkt aufgeführt wer-
den, und auch in Punkt 3, der das Uni-Gesetz anpassen und die finanziellen Mittel bereitstellen will, 
verbirgt sich ein grosses Reformpotenzial, und es sind auch grosse Schritte angedacht. Heute kann 
noch nicht abgeschätzt werden, um wie viele Studienplätze es sich konkret handeln wird. Führt die 
Neuevaluation des Numerus Clausus zu dessen Aufhebung? Müsste man an der Uni Bern wie neu 
an der ETH befürchten, dass sich zahlreiche Studierende einschreiben würden, die den Numerus 
Clausus an anderen Universitäten nicht bestanden haben? Würde sich ein fehlender Numerus 
Clausus auf die Qualität auswirken? Bringt eine Neuevaluation nur marginale Anpassungen, und 
wenn ja: welche? Wie erwähnt, die BDP erkennt die Problematik. Wir bekunden jedoch Mühe mit 
einem bernischen Alleingang. Es ist auch schwierig, schon heute zusätzliche Mittel in Aussicht zu 
stellen, ohne die Resultate zu kennen. Aus unserer Sicht müsste die Diskussion dazu gesamt-
schweizerisch angegangen und gesamtschweizerisch nach Lösungen gesucht werden. Auch wenn 
die medizinische Ausbildung sicher ein Standortvorteil für die Uni Bern ist, möchten wir den Vor-
stoss in den Punkten 1 und 3 deshalb als Postulat überweisen. Punkt 2 möchten wir wie die Regie-
rung annehmen und abschreiben. 
 
Nicola von Greyerz, Bern (SP). Die Analyse von Herrn Kohler stimmt. Wir haben zu wenige Haus-
ärzte. Es ist sehr wichtig, dass wir die Stellung der Hausärzte in unserem Kanton stärken. Aber sei-
en wir ehrlich: Dies ist vor allem ein Vorstoss für die Tribüne, denn dies ist nicht die Flughöhe die-
ses Rats. Doch weil wir hier gerne für die Tribüne sprechen, fahre ich jetzt fort. Die SP-JUSO-PSA-
Fraktion unterstützt die Grundforderungen dieses Vorstosses sehr. Wir sind auch der Meinung, 
dass man die Hausärzte stärken und Anreize schaffen muss, damit wir mehr und gute Hausärzte 
haben. Es ist auch wichtig, dass diese in ihrem Beruf bleiben. Wir wissen, dass zum Beispiel viele 
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Veterinärmedizinier ein paar Jahre in ihrem Beruf arbeiten, um diesen danach aufzugeben. Das 
sollte nicht geschehen. Wir müssen uns für diese spezifische Berufsgattung einsetzen. Es ist viel-
leicht erstaunlich, wenn ich als SP-Frau dies sage, aber wir müssen uns auch dafür einsetzen, dass 
wir nicht einfach die Ärzte, die uns hier fehlen, aus dem Ausland holen. Es geht uns nicht darum, 
dass wir etwas gegen ausländische Ärzte hätten. Aber jeder Arzt, der aus dem Ausland in die 
Schweiz kommt, fehlt an einem anderen Ort. Dieses Phänomen nennt man Brain Drain. Es kann 
nicht in unserem Interesse sein, Brain Drain zu unterstützen. Wir unterstützen somit alle drei Punkte 
der Motion. 
 
Anna-Magdalena Linder, Bern (Grüne). Der zunehmende Mangel an qualifizierten Hausärztinnen 
und Hausärzten ist besorgniserregend. Darum drängt sich auch die Frage nach entsprechenden 
Lösungen auf. Ein wichtiger Lösungsansatz ist aus unserer Sicht die Stärkung des Hausarztberufs. 
Man muss diesen Beruf attraktiv machen. Dies wäre der beste Anreiz, damit junges Ärztepersonal 
nachfolgt. Der Motionär schlägt Massnahmen vor, wie man dieses Problem lösen könnte. Grund-
sätzlich haben die Grünen Sympathien für dieses Begehren, doch wir haben auch einige kritische 
Bemerkungen. Zu Punkt 1: Der Sinn und Zweck des Numerus Clausus besteht unter anderem dar-
in, den Studienalltag zu ordnen und zu strukturieren. Dies wurde hier meines Wissens noch nicht 
gesagt. Die Begrenzung der Studienplätze hat zum Beispiel einen signifikanten Zusammenhang mit 
den Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen. Zudem teilen wir die Meinung der Regierung, dass 
es keinen Sinn hat, als Kanton Bern einen Alleingang zu machen und ein eigenes Modell für die 
ärztliche Grundversorgung zu entwickeln. Wie schon gesagt wurde, ist dies nicht unsere Flughöhe. 
Zu Punkt 2. Wie ich einleitend gesagt habe, muss der Hausarztberuf gesamthaft attraktiv gehalten 
werden. Dies ist der wichtigste Punkt. Die Bestrebungen der Universität, namentlich des Instituts für 
Hausarztmedizin, finden wir optimal. Zu Punkt 3. Wir finden aus finanzpolitischen Gründen sowie 
aus den bereits aufgeführten Gründen, dass es nicht sinnvoll ist, an den Zulassungsbeschränkun-
gen für das Medizinstudium zu rütteln. Aufgrund dieser Ausführungen folgen wir grossmehrheitlich 
der Regierung und lehnen die Punkte 1 und 3 ab. Punkt 2 nehmen wir an und schreiben ihn ab. 
 
Melanie Beutler, Gwatt (EVP). Der Motionär spricht mit seiner Motionsüberschrift den Erhalt der 
medizinischen Grundversorgung an. Damit weckt er bei der EVP-Fraktion Sympathien. Deshalb 
unterstützt die EVP-Fraktion den Punkt 2 vollumfänglich, was die Schaffung von Anreizen betrifft, 
um künftig mehr Ärztinnen und Ärzte für eine Karriere als Hausarzt zu begeistern. Wir haben per-
sönliche Rückmeldungen erhalten, dass zum Beispiel das erwähnte Hausarzt-Lernsystem bei den 
Studierenden sehr gut ankommt und die Vielseitigkeit des Hausarztberufs gut abbildet. Die EVP-
Fraktion teilt auch die Sorge des Motionärs, wonach sich ein Mangel an Hausärztinnen und Haus-
ärzten abzeichnet. Dem muss mit geeigneten Mitteln entgegengehalten werden. 
Nun, es führen bekanntlich mehrere Wege nach Rom. An dieser Stelle teilen sich die Wege der 
EVP-Fraktion und des Motionärs, um bei diesem Bild zu bleiben. Die EVP-Fraktion teilt bei Punkt 1 
die Ansicht des Regierungsrats, der darlegt, dass im Fall der geforderten neuen Modelle in der ärzt-
lichen Grundversorgung eine nationale Lösung angestrebt werden sollte. Betreffend den Numerus 
Clausus und die Erhöhung der Anzahl Studienplätze in der Humanmedizin möchte die EVP-Fraktion 
der Universität Bern ausdrücklich danken. Hier ist nämlich ein grosser Effort geleistet worden. Es 
wurde auch fristgerecht reagiert, indem die Anzahl der Ausbildungs- und der Klinikplätze markant 
erhöht wurde. Die EVP-Fraktion lehnt somit den Punkt 1 ab. Ein Teil von uns würde jedoch den ge-
samten Punkt 1 als Postulat überweisen.  
Punkt 3 lehnt die EVP-Fraktion konsequenterweise ebenfalls ab. Diese Änderung des Universitäts-
gesetzes wird erst in ein paar Jahren notwendig sein, wenn sich eine gesamtschweizerische Lö-
sung abzeichnet, und der Kanton Bern mit seiner medizinischer Fakultät weiss, welchen Part er 
übernehmen muss. Nun noch ein Wort zur Gerechtigkeit im Sinne der Verantwortung, die benötig-
ten Fachleute im eigenen Land auszubilden: Es wurde das Stichwort «Brain Drain» genannt. Die 
EVP-Fraktion legt Wert darauf, dass wir in der Schweiz kein Brain Drain betreiben. Wir wissen, dass 
die deutschen oder englischen Ärztinnen und Ärzte, die hier arbeiten, in ihrem Land ersetzt werden 
mussten, vielleicht durch osteuropäische oder asiatische Fachleute. Das ist nicht fair. Die EVP-
Fraktion plädiert dafür, wenn die Zeit reif ist, auch ja zu sagen und die nötigen Mittel zu sprechen, 
um dem entgegenzuwirken. 
 
Daniel Beutler, Gwatt (EDU). Zuhause kommt es recht selten vor, dass ich das letzte Wort habe 
(Heiterkeit). Wir haben von den Vorrednern gehört, dass die Problematik der Ausbildung in der me-
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dizinischen Grundversorgung facettenreicht ist. Das sieht man schon daran, wie die Ziffer 1 formu-
liert ist. Es wurde viel in diese Ziffer gepackt. Ein Teil davon tangiert Bundesrecht. Ich gebe meinen 
Vorrednern Recht: Es sind auch Vorstösse auf Bundesebene hängig, zum Beispiel die Motion 
Humbel, die den Numerus Clausus durch ein einjähriges Praktikum ersetzen will; etwas, das mir 
persönlich sehr sympathisch ist. Aufgrund dieser Einwände empfiehlt die EDU-Fraktion die Annah-
me von Ziffer 1 als Postulat. Zu Ziffer 2: Kein einziger Redner und keine Rednerin würde in Abrede 
stellen, dass man die Hausarztmedizin fördern muss. Leider hat die Politik vor 20 Jahren etwas ka-
putt gemacht. Bundesrat Couchepin hat auch mitgeholfen, uns Hausärzten das Leben schwer zu 
machen. Hier müssen wir die Hände aus den Hosentaschen nehmen und Nägel mit Köpfen ma-
chen, um die Hausarztmedizin besserzustellen. Ich bin selber Lehrarzt der Universität Bern und 
habe auch Studenten in meiner Praxis. Meines Erachtens gibt es keinen besseren Weg, als die 
Studenten für die Hausarztmedizin zu begeistern. Ich hatte schon Professorensöhne in meiner Pra-
xis, die nach ein paar Tagen gesagt haben, diese Arbeit sei unglaublich spannend. Als Hausarzt 
fischt man im Trüben, während der Herzspezialist weiss, dass ein Herzpatient zu ihm kommt, und 
der Lungenspezialist weiss, dass ein Lungenpatient auf ihn wartet. Ich würde deshalb vorschlagen, 
die Ausbildung von der Grundversorgung her aufzugleisen, und nicht schon vom dritten oder vierten 
Studienjahr an in Spezialgebiete zu unterteilen. Die Studenten sollen lernen, im Trüben zu fischen, 
und auf diese Weise Freude an der Hausarztmedizin bekommen. Diese ist genauso anspruchsvoll 
wie ein Spezialgebiet. Deshalb empfiehlt die EDU-Fraktion Ziffer 2 zur Annahme. Ziffer 3 lehnen wir 
hingegen ab. 
 
Madeleine Amstutz, Schwanden-Sigriswil (SVP). Die Motion will dem zukünftigen Ärztemangel 
entgegenwirken. Es wurden und werden bereits verschiedene Anstrengungen dazu unternommen. 
Die SVP-Fraktion folgt mehrheitlich dem Antrag der Regierung. Zu Punkt 1: Bezüglich Ausbildung 
der Ärzte laufen Diskussionen auf gesamtschweizerischer Ebene, und es sind erste Berichte vor-
handen. Die Schweizerische Hochschulkonferenz ist ein Organ, in dem Bund und Kantone gemein-
sam über dieses Thema diskutieren. Die Frage der Ärzteausbildung hat in einem Projekt, das bis 
2020 läuft, eine besondere Priorität. Der Kanton Bern ist dort durch den Erziehungsdirektor vertre-
ten. Bringt eine Neuevaluation des Numerus Clausus mehr Erfolg im Kampf gegen den Ärzteman-
gel? Gemäss dem Regierungsrat wird die Zulassung zum Medizinstudium durch die Anzahl Labor-
plätze sowie die Anzahl Plätze für die klinische Praxisausbildung beschränkt. Es stellt sich die Fra-
ge, ob alle Interessierten das Studium antreten sollen, oder ob dieser Eignungstest sinnvoll ist. Wir 
sehen ja, dass die Erfolgsquote seit der Einführung des Tests gestiegen ist. Die Anzahl Studienplät-
ze ist von 2006 bis 2014 bereits um 31 Prozent erhöht worden. Um zusätzliche Ärzte auszubilden, 
müssen auch mehr klinische Plätze zur Verfügung stehen. Es ist nicht gut, wenn die Regierung 
Vorgaben macht, wie viele Ärzte mit welcher Spezialisierung ausgebildet werden müssen. Es be-
steht auch Handlungsbedarf, damit nicht jeder fünfte Arzt später aus dem Beruf aussteigt. Die gros-
se Mehrheit der SVP-Fraktion lehnt Punkt 1 als Motion ab, könnte aber einem Postulat zustimmen. 
Bei Punkt 2 stellt sich die Frage, ob der Kanton zusätzliche Anreize dafür schaffen kann, damit sich 
mehr Studierende für eine Karriere als Hausarzt entscheiden. Bereits seit 2007 laufen Massnahmen 
in diese Richtung. Die Regierung möchte auf die Entwicklung auf Bundesebene warten, bevor wei-
tere Anreize geschaffen werden. Die SVP-Fraktion unterstützt den Antrag des Regierungsrats auf 
Annahme und gleichzeitige Abschreibung. 
Punkt 3 verlangt, dass im Universitätsgesetz Änderungen vorzunehmen sind, um die entsprechen-
den finanziellen Mittel bereitzustellen. Auch dies lehnt die SVP ab, weil es angesichts der gesamt-
schweizerischen Bestrebungen verfrüht wäre, wenn der Kanton im Voraus zusätzliche finanzielle 
Mittel ins Gesetz aufnähme. Punkt 3 kann die SVP-Fraktion als Motion nicht zustimmen, doch auch 
hier könnte die Mehrheit ein Postulat annehmen. Die SVP-Fraktion würde somit die Punkte 1 und 3 
als Postulat unterstützen, nicht aber als Motion. Bei Punkt 2 beantragen wir Annahme und gleichzei-
tige Abschreibung. 
 
Hans Rudolf Vogt, Oberdiessbach (FDP). Es geht um die medizinische Grundversorgung und um 
neue Modelle in der Ärzteausbildung. In seiner Antwort vertröstet der Regierungsrat auf gesamt-
schweizerische Regelungen. Also wird sich nichts ändern, wenn wir diese Motion nicht unterstützen. 
In der heutigen Form führt der Numerus Clausus nicht zur Auswahl derer, die am besten dazu befä-
higt sind, Arzt zu werden. Es braucht dringend ein neues Auswahlverfahren. Dazu gibt es verschie-
dene Möglichkeiten. Auch Kombinationen von Praktika und Testverfahren sind denkbar. Die Aussa-
ge des Regierungsrats, der Numerus Clausus diene der Qualitätssicherung, stimmt so auch nicht. 
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Er ist ein Mittel zur Reduktion der Anzahl Studierender. Es stimmt schliesslich auch nicht, dass der 
Qualitätsstandard in der Westschweiz ohne Numerus Clausus tiefer ist. Die Fraktion FDP Die Libe-
ralen stimmt der Motion in allen drei Punkten zu. 
 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Wir kommen zu den Einzelsprechenden. 
 
Adrian Haas, Bern (FDP). Als Mitmotionär möchte ich mich auch noch zu Wort melden. Ich möchte 
mich zum Numerus-Clausus-Test äussern. Dieser Test ist in der heutigen Form eine Farce. Das 
kann man nicht schönreden. Auch die Regierung sollte es nicht schönreden, und Franziska Schöni 
auch nicht. Erstens ist bei einem solchen Test die Tagesform massgebend, anders als bei Syste-
men wie etwa in Lausanne oder Genf, wo sich die Selektion über eine längere Zeitdauer hinzieht. 
Dann gibt es eine ganze Reihe von Pannen. Ein Teil der Prüfungsfragen wurde auch in diesem Jahr 
vorgängig einzelnen Kandidierenden bekannt gemacht. Ausserdem gibt es verschiedene Lehrinsti-
tute, die wie Pilze aus dem Boden schiessen und den Kandidierenden mehrere hundert Franken 
abnehmen, um die Numerus-Clausus-Prüfungen zu üben. Zum Teil gibt es sogar Wochenkurse. 
Wer nicht teilnimmt, hat keine Chance. Diese Lehrinstitute schleusen auch Leute in diese Prüfungen 
ein, mit dem Ziel, die Prüfungsfragen abzuholen. Ich denke, wer ein solches System begrüsst, kann 
kein Interesse an einer fairen Selektion haben. Deshalb bitte ich darum, den Numerus Clausus zu-
mindest einmal neu zu evaluieren und nicht einfach die Augen vor der Realität zu verschliessen. 
 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Es gibt keine weiteren Einzelsprechenden. Das 
Wort hat nun der Regierungsrat. 
 
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor. Diese Motion will das Problem des Ärztemangels anpa-
cken. Dabei will sie den Numerus Clausus neu evaluieren und im Rahmen einer planerischen Vor-
gabe festlegen, wie viele Ärzte mit welcher Spezialisierung ausgebildet werden sollen. Dazu soll 
eine Revision des Universitätsgesetzes in die Wege geleitet werden. Zu diesem Vorhaben möchte 
ich einige Überlegungen anbringen. 
Seit der Regierungsrat seine Antwort verfasst hat, haben weitere Entwicklungen stattgefunden. Die-
se möchte ich nun ein wenig ausführen. Was das Ziel betrifft, sind wir uns einig: Wir sollten in Bern 
mehr Medizinerinnen und Mediziner ausbilden und dafür auch die nötigen Mittel einsetzen. Unsere 
Meinungen unterscheiden sich jedoch bei der Frage, mit welchem Instrument wir dieses Ziel am 
besten erreichen. Den Numerus Clausus in Frage zu stellen, wäre aus unserer Sicht der falsche 
Weg. Es wäre auch falsch, Planungsvorgaben an die Universität herauszugeben und vorzuschrei-
ben, wie viele Ärzte mit einer bestimmten Spezialisierung ausgebildet werden sollen. Es braucht 
dazu auch keine Gesetzesrevision. 
Doch zuerst zu dem Bereich, in dem wir uns einig sind: Wir müssen in der Schweiz mehr Ärzte aus-
bilden. Das ist unbestritten. Davon soll ein schöner Teil in Bern ausgebildet werden. Die Medizin 
bildet für die Berner Politik ganz klar einen strategischen Schwerpunkt. Deshalb sollten wir auch in 
Bern mehr Mediziner ausbilden. Ich bin dafür, dass wir der Universität dafür die entsprechenden 
Mittel zur Verfügung stellen. Allerdings bin ich nicht sicher, ob es heute wirklich mehr Betriebsmittel 
für die Uni braucht. Was die Spezialisierung der Mediziner betrifft, sind wir uns auch darin einig, 
dass wir die Leute ermutigen sollten, Hausarzt zu werden. 
Was haben wir bisher getan, und was werden wir in Zukunft tun? Wenn ich sage, wir seien uns bei 
den Zielen einig, beziehe ich mich nicht nur auf Worte, sondern auch auf Taten. Die Universität 
Bern hat die Anzahl Studienplätze in den letzten Jahren in zwei Schritten von 160 auf 240 erhöht. In 
der Antwort des Regierungsrats ist nur der erste Schritt, die Erhöhung um 40 Plätze, erwähnt. Dafür 
entschuldige ich mich. Wir haben die Anzahl Plätze für den Masterstudiengang ab 2014 auf 240 
angehoben. Diese Studierenden werden um das Jahr 2019 herum abschliessen. Wir haben diese 
Studienplätze in der Antwort nicht aufgeführt, weil diese Leute erst ab 2019 abschliessen werden. 
Das heisst, wir haben die Anzahl Studienplätze in den letzten Jahren insgesamt um 50 Prozent an-
gehoben. Dies entspricht dem, was von den räumlichen und personellen Kapazitäten der Universität 
her gesehen im Moment möglich ist. Wenn wir mehr wollen, brauchen wir mehr Laboratorien und 
mehr oder grössere Hörsäle, mehr klinische Plätze und auch mehr Personal. Wir sind an die Gren-
ze dessen gegangen, was die Kapazität im Moment zulässt. Eine Erhöhung der Kapazität würde zu 
Sprungfixkosten führen. Wir sind dabei zu analysieren, ob eine weitere Erhöhung der Anzahl Plätze 
auch höhere Betriebskosten zur Folge hätte. Möglicherweise können diese durch die IUV-Beiträge 
von Studierenden aus anderen Kantonen gedeckt werden. Im Gegensatz zu dem, was Grossrat 
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Krähenbühl im Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht der Universität gesagt hat, sind zusätzli-
che Studierende aus anderen Kantonen sehr oft kein schlechtes, sondern ein gutes Geschäft für die 
Uni Bern. Grossrat Krähenbühl hat sich hier geirrt. Das erklärt auch, warum es einen Numerus 
Clausus gibt: Es gibt eine Kapazitätsgrenze für eine gute Mediziner-Ausbildung. Darauf werde ich 
noch zurückkommen. Auch Basel und Zürich haben gehandelt und bieten heute mehr Studienplätze 
in der Medizin an. Die Mehrkosten, die durch die Erhöhung von 160 auf 240 Plätze entstanden sind, 
können mit dem Budget der Universität gedeckt werden. Deshalb ist es mir auch sehr wichtig, dass 
die Uni mit einem konstanten Budget rechnen kann. So kann sie solche Schritte in Eigenregie vor-
nehmen. Es ist wichtig, dass die Uni unternehmerisch handeln und auf Bedürfnisse reagieren kann.  
Was haben wir als nächstes geplant? Ein nächster Schritt ist noch in Diskussion. Deshalb steht in 
der Antwort des Regierungsrats noch nichts dazu. Wir haben der Uni im Frühjahr den Auftrag gege-
ben, darzulegen, was es bedeuten würde, wenn man noch einmal 50 oder 100 Plätze schaffen wür-
de. Welche Sprungfixkosten hätte dies zur Folge? Wir haben festgestellt, dass der Raum das 
Hauptproblem ist. Es sind nicht so sehr die Personalkosten, denn diese würden höchstwahrschein-
lich zum grössten Teil durch die IUV-Beiträge der anderen Kantone gedeckt. Allerdings müssen wir 
diese Sache noch genauer anschauen, ich kann noch nichts dazu versprechen. Doch die Raumfra-
ge fällt viel stärker ins Gewicht als die Personalkosten. Wir sind dabei, nach entsprechenden Lö-
sungen zu suchen. Dies ist auf dem Insel-Areal nicht ganz einfach. Das Inselspital braucht Raum, 
und die Universität auch. 
Auf Bundesebene ist zudem eine Art Impulsprogramm geplant. Man spricht im Moment von Seiten 
des Bundes von 100 Mio. Franken pro Jahr, die während vier Jahren ausbezahlt werden sollen. 
Doch die eidgenössischen Räte müssen dieses Programm zuerst noch genehmigen. Dieses Geld 
soll als Anschubfinanzierung für mehr Studienplätze in der Medizin eingesetzt werden. Wir hoffen, 
dass wir in Bern einen Teil dieser 100 Mio. abholen können. Das ist etwas ganz Neues, das in der 
Antwort des Regierungsrats auch noch nicht steht. Der Regierungsrat ist jedoch bereits darüber 
informiert. Allerdings: Wir möchten auch unabhängig vom Bund handeln. Bern braucht eine starke 
Medizin. Hier besteht ein Entwicklungspotenzial, das auch wirtschaftlich bedeutend ist. Die Medizin 
stellt für uns einen strategischen Schwerpunkt dar, und wir möchten auch handeln, wenn das Bun-
desprogramm nicht zustande kommt. 
Nun kommen wir zu den Fragen, bei denen wir nicht uns einig sind. Warum halten wir die Punkte 1 
und 3 der Motion für falsch? Die Fokussierung auf den Numerus Clausus führt in die Irre. Die An-
zahl Ausbildungsplätze hängt von der Hörsaalgrösse, aber auch von der Anzahl Laboratorien und 
klinischer Plätze ab. Sie können Ärzte nicht ausschliesslich in einem riesigen Hörsaal ausbilden. Die 
Studierenden müssen zwischendurch ganz konkret einen Patienten vor sich haben. Die Mediziner-
Ausbildung stellt eben andere Anforderungen als etwa ein Jus- oder Wirtschaftsstudium. Man kann 
nicht einfach den Numerus Clausus abschaffen, ohne Einbussen bei der Qualität zu riskieren. In der 
Waadt und in Genf wird zwar kein Numerus Clausus eingesetzt. Dafür wird nach ein bis zwei Jah-
ren selektiert. Dabei fallen 50 Prozent der Studierenden durch die Prüfung. Es kann aus volkswirt-
schaftlicher Sicht nicht in unserem Interesse liegen, den Numerus Clausus abzuschaffen, nur damit 
die Hälfte der Studierenden ihre Ausbildung nach ein bis zwei Jahren abbrechen muss. Hier muss 
ich Adrian Haas widersprechen: Die Ergebnisse des Numerus Clausus sind sehr gut. Es ist richtig, 
dass es in den letzten Jahren zwei Fehler gegeben hat. Doch man hat das Verfahren in den letzten 
zehn Jahren so weiterentwickelt, dass wir heute eine sehr hohe Abschlussquote haben. Das heisst, 
die Quote der Studierenden, die den Numerus Clausus bestehen und das Studium dennoch abbre-
chen müssen, ist sehr tief. Es ist richtig, dass der Numerus Clausus nicht misst, ob jemand ein guter 
Arzt wird. Er misst, wie hoch die Chance ist, ein Medizinstudium zu bestehen. Dies ist die Aufgabe 
des Numerus Clausus. Ich kann mich daran erinnern, wie ich für die GFL im Grossen Rat sass und 
wir uns mit der FDP für den Numerus Clausus eingesetzt haben. Dafür wurde ich seinerzeit vom 
Grünen Bündnis kritisiert. Beim Numerus Clausus geht es um die Qualität der Ausbildung, nicht um 
die Mengensteuerung der Ärzte. 
Unser Weg besteht darin, an der Zulassungsbeschränkung als Grundprinzip nichts zu ändern, aber 
die Anzahl Studienplätze zu erhöhen, sobald wir die Räume gefunden haben und die Finanzierung 
geregelt ist. Notfalls müssen wir den Beitrag an die Uni Bern erhöhen. Diesen Weg wollen wir ge-
hen. Wir wollen auch keine zentrale Mengensteuerung nach Arzt-Typ. Dies müssen wir nicht an der 
Uni tun. Wir müssen interprofessionell ausbilden und schauen, dass die Art der Ausbildung die Stu-
dierenden nicht nur in die Forschung lenkt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Bachelor-
Ausbildung an der ETH Zürich die Studierenden eher auf eine Tätigkeit in der Forschung vorberei-
tet. In Bern allerdings haben wir eine andere Ausrichtung, die stärker in Richtung Hausarztmedizin 
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geht. Doch es ist eine Frage der Gesundheitspolitik, welche Art von Ärzten letztendlich in unserem 
Gesundheitswesen arbeitet, und nicht eine Frage der universitären Mengensteuerung. Deshalb leh-
nen wir die Punkte 1 und 3 ab. Für uns ist es ein strategisch wichtiges Ziel, bei der Anzahl Studien-
plätze in der Medizin vorwärts zu machen. Bei Punkt 2 besteht deshalb auch keine Differenz. 
 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Der Motionär hat nochmals das Wort. 
 
Hans-Peter Kohler, Spiegel bei Bern (FDP). Es ist schon einmal gut, vom Regierungsrat zu hö-
ren, dass wir uns einig sind, was das Ziel betrifft. In Sachen Abschlussquote bin ich jedoch nicht mit 
ihm einig. Diese sei in Bern gut. Ja, sie ist gut, aber das ist sie in Genf und Lausanne auch, nach-
dem einige Studierende nach dem ersten oder zweiten Jahr das Studium abbrechen mussten. Die 
Verbleibenden schliessen das Studium ebenfalls ab. Dann hat man mir gesagt, dies sei eine Motion 
für die Tribüne. Dazu möchte ich etwas sagen. Die Frage der ärztlichen Aus- und Weiterbildung ist, 
wie ich glaube, ein altes Thema. Auch die Diskussionen über den Numerus Clausus gibt es schon 
lange. Was dies mit der Tribüne zu tun hat, ist mir nicht klar. Ich komme nun einmal aus dieser 
Szene, doch es ist gut, wenn ein Grossrat, der sich auskennt, die entsprechenden Fragen stellt. 
Zum Kanton: Dieser hat tatsächlich Freiräume, es ist nicht so, dass er nichts tun könnte. Noch zu 
Grossrätin Schöni: Der Numerus Clausus ist einfach eine Zulassungsbeschränkung, mehr nicht. 
Das möchte ich nochmals erwähnen. Es werden dort nicht die besseren Ärzte selektioniert oder so, 
es wird einfach die Zulassung beschränkt. Aufgrund der interessanten Diskussion und der Voten 
sehe ich, dass ein Prüfungsauftrag doch eine Unterstützung findet bei einem komplexen Thema, 
das ja auch noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb wandle ich die Punkte 1 und 3 in ein Postulat 
um. Punkt 2 bleibt als Motion bestehen. 
 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Sie haben es gehört: Die Ziffern 1 und 3 sind in ein 
Postulat umgewandelt worden. In diesem Fall gilt der Antrag der glp-Fraktion, diese allenfalls auch 
abzuschreiben. Wir werden somit über jede Ziffer einzeln abstimmen und auch über deren Ab-
schreibung. Sind Sie damit einverstanden? – Das scheint der Fall zu sein. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Wer Ziffer 1 als Postulat annehmen will, stimmt ja, wer dies ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Ziff. 1 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 132 

Nein   10 

Enthalten     0 

 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Sie haben diesen Punkt als Postulat angenommen. 
Somit kommen wir zur Abschreibungsfrage. Wer das Postulat abschreiben will, stimmt ja, wer dies 
ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Abschreibung von Ziff. 1 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung der Abschreibung 

Ja   35 

Nein 105 

Enthalten     1 

 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Sie haben die Abschreibung beschlossen. Wir 
kommen zu Ziffer 2 als Motion. Wer diese annehmen will, stimmt ja, wer sie ablehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Ziff. 2 der Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
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Annahme 

Ja 141 

Nein     1 

Enthalten     0 

 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Sie haben diese Motion angenommen. Wir kommen 
zur Frage der Abschreibung bei Ziffer 2. Wer die Abschreibung befürwortet, stimmt ja, wer sie ab-
lehnt, stimmt nein.  
 
Abstimmung (Abschreibung von Ziff. 2 der Motion) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme der Abschreibung 

Ja 92 

Nein 51 

Enthalten   3 

 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Sie haben die Abschreibung beschlossen. Wir 
kommen zu Ziffer 3 als Postulat. Wer dieses Postulat annimmt, stimmt ja, wer es ablehnt, stimmt 
nein. 
 
Abstimmung (Ziff. 3 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 122 

Nein   22 

Enthalten     1 

 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Sie haben dieses Postulat angenommen. Wir kom-
men zur Frage der Abschreibung von Ziffer 3. Wer die Abschreibung wünscht, stimmt ja, wer sie 
ablehnt, stimmt nein. 
 
Abstimmung (Abschreibung von Ziff. 3 als Postulat) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme der Abschreibung 

Ja 71 

Nein 66 

Enthalten   6 

 
Carlos Reinhard, Thun (FDP), Vizepräsident. Sie haben die Abschreibung beschlossen. Damit ist 
das Traktandum 45 abgeschlossen. 
 
  

 

 

 

  


